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Senatsverwaltung für Finanzen

Herrn Abgeordneten Maik Penn (CDU)
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/20861
vom 28. August 2019
über Korruption in landeseigenen Betrieben - Erkenntnisse, Prävention und Folgen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wann zuletzt und in welchen Abständen erfolgte durch wen und mit welchen Instrumenten eine
Betrachtung sämtlicher landeseigener Betriebe, ihrer einzelnen Aufgabengebiete und Arbeitsabläufe
(präventiv) auf mögliche Korruptionsanfälligkeit und (aufklärend) auf Korruptionsfälle?

Zu 1.:
Gemäß dem Berliner Corporate Governance Kodex (BCGK) haben die
Geschäftsleitungen für die konzernweite und kontinuierliche Einhaltung der
gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien (Compliance)
zu sorgen. Dies schließt Regelungen ein, die die Reduzierung der
Korruptionsanfälligkeit und die Vermeidung von Korruptionsfällen zum Ziel haben.

Hierfür stehen den Geschäftsleitungen der Landesunternehmen verschiedene
Instrumente zur Verfügung. Regelmäßig wiederkehrende sowie stichprobenartige
interne Kontrollen durchgeführt von der Internen Revision oder Auditoren gehören
hierbei ebenso zum Repertoire wie die Implementierung eines Internen
Kontrollsystems (IKS), welches wiederum die konsequente Umsetzung grundlegender
Kontrollprinzipien wie des 4-Augen-Prinzips und der Funktionstrennung sowie die
Anwendung von Berechtigungskonzepten gewährleistet. Ziele des IKS sind daher u.
a. die Liquiditäts- und Vermögenssicherung sowie die Vermeidung bzw. Erschwerung
unternehmensschädigender Handlungen. Darüber hinaus sollte ein Compliance-
Management-System (CMS) etabliert sein, um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie die Organmitglieder dabei zu unterstützen, alle relevanten Gesetze und
Regelungen zu kennen und damit einhalten zu können.

Neben der Geschäftsleitung kommt dem Aufsichtsrat als Überwachungs-, Beratungs-
und Kontrollorgan eine zentrale Rolle bei der Korruptionsbekämpfung zu. Laut BCGK
hat die Geschäftsleitung den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über
alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Compliance zu unterrichten. Der
Aufsichtsrat größerer Landesunternehmen soll zusätzlich einen Prüfungsausschuss
einrichten, der sich u.a. mit der Überwachung der Wirksamkeit des internen
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Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems,  des inneren Revisionssystems
sowie der Compliance befasst.

Der vom Aufsichtsrat beauftragte unabhängige Abschlussprüfer bestätigt in der
jährlichen Jahresabschlussprüfung u. a. die Konformität der Unternehmensführung mit
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des
Gesellschaftsvertrags und der Satzung. Im Rahmen der für die Landesunternehmen
verbindlichen zusätzlichen Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) als
Erweitung der Jahresabschlussprüfung wird über einen Fragenkatalog die
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung festgestellt. Dies schließt im Detail die
Wirksamkeit der Informationssysteme, des Controllings, der Risikofrüherkennungs-
systeme, der Internen Revision sowie die Prüfung auf Übereinstimmung der
Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit dem Gesetz, der Satzung  bzw. dem
Gesellschaftsvertrag und der Geschäftsordnung ein und umfasst zudem die
Bestätigung der angemessenen Berichterstattung an das Überwachungsorgan.

2. Welche landeseigenen Betriebe verfügen seit wann über ein eigenes Konzept zur
Korruptionsbekämpfung? Wie ist der Umsetzungsstand und wie der Planungsstand in allen
landeseigenen Betrieben Berlins?
3. Welche Bereiche von landeseigenen Betrieben gelten aufgrund ihrer Aufgaben als besonders
korruptionsanfällig, welche allgemeinen Schutzmechanismen und -regeln gibt es?
4. Wie viele Fälle von Korruption wurden jährlich in landeseigenen Betrieben seit dem Jahr 2001
festgestellt? Von welchem Schaden ist jeweils auszugehen (bitte um jeweilige Angabe der Betriebe und
Aufgabenbereiche)?
5. Welche Maßnahmen wurden seit dem Jahr 2001 zur Korruptionsbekämpfung in landeseigenen
Betrieben neu ergriffen?
6. In welchem Umfang gibt es in den landeseigenen Betrieben Kontrollmechanismen sowie Personal
zur Erkennung, Aufklärung und Bekämpfung von Korruption?
7. Welche Präventionsmaßnahmen – einschließlich Beschulungen – werden in den und für die
landeseigenen Betriebe durchgeführt, um Korruptionsfälle im Vorfeld zu vermeiden (bitte die
Maßnahmen benennen, wie oft, in welchen Abständen, für welche Zielgruppen und für wie viele
Beschäftigte insgesamt, diese an welcher Stelle seit 2016 durchgeführt wurden und aktuell geplant
sind)?

Zu 2. bis 7.:
Die Teilfragen 2. bis 7. betreffen Sachverhalte, die der Senat nicht in eigener Zustän-
digkeit und Kenntnis beantworten kann. Um Ihnen ungeachtet dessen eine Antwort
zukommen zu lassen, hat er die bedeutenden Anstalten des öffentlichen Rechts und
großen Unternehmen des privaten Rechts um Stellungnahmen gebeten, die von dort
in eigener Verantwortung erstellt und dem Senat übermittelt wurden. Die im Rahmen
der Abfrage zum aktuellen Stand übermittelten Angaben werden in der als Anlage bei-
liegenden Tabelle wiedergegeben.

Berlin, den 16.09.2019

In Vertretung

Vera Junker
Senatsverwaltung für Finanzen



Anlage zu den Fragen 2 - 7 der Schriftliche Anfrage Nr. S 18/20861 – Korruption in landeseigenen Betrieben - Erkenntnisse, Prävention und Folgen
2. Welche landeseige-
nen Betriebe verfügen
seit wann über ein ei-
genes Konzept zur
Korruptionsbekämp-
fung? Wie ist der Um-
setzungsstand und wie
der Planungsstand in
allen landeseigenen
Betrieben Berlins?

3. Welche Bereiche
von landeseigenen Be-
trieben gelten auf-
grund ihrer Aufgaben
als besonders korrup-
tionsanfällig, welche
allgemeinen Schutz-
mechanismen und -re-
geln gibt es?

4. Wie viele Fälle von
Korruption wurden
jährlich in landeseige-
nen Betrieben seit dem
Jahr 2001 festgestellt?
Von welchem Schaden
ist jeweils auszugehen
(bitte um jeweilige An-
gabe der Betriebe und
Aufgabenbereiche)?

5. Welche Maßnahmen
wurden seit dem Jahr
2001 zur Korruptions-
bekämpfung in landes-
eigenen Betrieben neu
ergriffen?

6. In welchem Umfang
gibt es in den landes-
eigenen Betrieben
Kontrollmechanismen
sowie Personal zur Er-
kennung, Aufklärung
und Bekämpfung von
Korruption?

7. Welche Präventions-
maßnahmen – ein-
schließlich Beschulun-
gen – werden in den
und für die landeseige-
nen Betriebe durchge-
führt, um Korruptions-
fälle im Vorfeld zu ver-
meiden (bitte die Maß-
nahmen benennen, wie
oft, in welchen Abstän-
den, für welche Ziel-
gruppen und für wie
viele Beschäftigte ins-
gesamt, diese an wel-
cher Stelle seit 2016
durchgeführt wurden
und aktuell geplant
sind)?

BEHALA - Berliner Ha-
fen- und Lagerhausge-
sellschaft mbH

Die BEHALA verfügt
nicht über ein gesonder-
tes Konzept zur Korrup-
tionsbekämpfung. Es
werden die Grundsätze
des „Vier-Augen-Prin-
zips“ und der „Transpa-
renz“ im betrieblichen
Alltag in konkreten
Sachzusammenhängen
situationsadäquat aufge-
griffen. Erfahrungsge-
mäß erreichen regelmä-
ßigen Hinweise und Ap-
pelle die Beschäftigten
besonders nachhaltig.

Das Vier-Augen-Prinzip
sowie die Anforderun-
gen an Transparenz und
Dokumentation sind im
Organisationshandbuch
verankert; durch die
Wirtschaftsprüfer wur-
den keine Abweichun-
gen festgestellt.

Bereich Einkauf,
operative Bereiche
Umschlag und Vermie-
tung

Allgemeiner Schutzme-
chanismus: Vier-Augen-
Prinzip bei der Anlage
von Systemdaten und in
der Abwicklung sämtli-
cher darauf basierender
Geschäfte

Festlegungen und Ap-
pelle zur Einhaltung der
Anforderungen an Doku-
mentation insbesondere
von Einkaufsvorgängen

keine Feststellungen Überprüfung Vier-Au-
gen-Prinzip über Berei-
che Einkauf sowie ope-
rative Bereiche hinaus

Transparenz durch Do-
kumentation von Be-
schaffungsabläufen, ins-
besondere bei EU-wei-
ten Ausschreibungen re-
gelmäßig unter Beteili-
gung von Fachanwälten
für Vergaberecht

Wiederkehrende externe
Zusatzprüfungen durch
Wirtschaftsprüfer

Bei Neueinstellung
Übergabe des Merk-
blatts über das Verbot
der Annahme von Be-
lohnungen, Geschenken
und sonstigen Vorteilen
durch Dienstkräfte des
Landes Berlin sowie
mündliche Belehrung

Durchgehende mündli-
che Sensibilisierung der
jeweiligen Beschäftigten
durch Vorgesetzte

Besondere Reflexionen
bei den Beschäftigten in
den Bereichen Einkauf
und Recht

bei Befassung mit ein-
zelnen Vorgängen expli-
zite Nachfrage und Hin-
weise durch Vorgesetzte
zur Bewusstmachung
von Gefährdungspoten-
zial

stetige Hinweise durch
Bereich Recht und Lei-
tung Einkauf an die Be-
schäftigten aller Berei-
che zur Einhaltung der
geltenden Verfahrensre-
geln mit ausführlicher
Begründung

2. Konzept 3. Bereiche und
Schutzmechanismen

4. Fälle 5. Maßnahmen 6. Kontrollmechanis-
men

7. Präventionsmaßna-
men



Berliner Bäder-Be-
triebe (BBB) AöR

Die Führungskräfte der
BBB sind verpflichtet, im
Rahmen eines installier-
ten Regelprozesses
jährlich eine Erklärung
über das Bestehen per-
sönlicher oder geschäft-
licher Beziehungen zu
Vertragspartnern der
BBB abzugeben und
diese offenzulegen.

Nebentätigkeiten sind
anzuzeigen. Bei Interes-
senskonflikten können
diese untersagt werden.

Die Mitarbeiter der
Vergabestellen (Abtei-
lung Bau-FM, Abteilung
Einkauf) sind verpflich-
tet, ab einem Auftrags-
volumen von 15.000,00
EUR im Rahmen von
Vergabeverfahren zu
potentiellen Vertrags-
partnern nachweislich
Abfragen im Berliner
Korruptionsregister vor-
zunehmen.

Bei den BBB gelten die
Geschäftsprozesse bzgl.
der Vergabe von Dienst-
und Bauleistungen als
potentiell besonders kor-
ruptionsanfällig.

Als Schutzmaßnahme
ist in den Organisations-
richtlinien der BBB fol-
gendes geregelt:
Die Leitung Revision
und Compliance ist in
die Entscheidung über
die Vergabe von Liefe-
rungen und Leistungen
ab netto 25.000,00 EUR
sowie von Bauleistun-
gen ab netto 50.000,00
EUR einzubeziehen.
Dies schließt grundsätz-
lich auch die Wahl des
Vergabeverfahrens ein.

In dem genannten Zeit-
raum gab es einen Fall
(der in 2012 auch zu ei-
ner Kündigung des Be-
troffenen führte). Es
handelte sich um einen
Beschäftigten des Ein-
kaufs. Der Schaden war
für das Unternehmen fi-
nanziell geringfügig (1
T€).

Im Rahmen der Neu-
strukturierung der Ver-
waltung wurde die
Stabsstelle „Revision
und Compliance" einge-
richtet, die direkt dem
Vorstand unterstellt und
berichtspflichtig ist.

Der Vorstand der BBB
hat eine Vertrauensper-
son für interne und ex-
terne Hinweisgeber*in-
nen ernannt. Unter Zusi-
cherung der Anonymität
und Vertraulichkeit kön-
nen der Vertrauensper-
son Hinweise zu mögli-
chen Gesetzes- oder
Regelverstößen mitge-
teilt werden.

Als Handlungsleitfaden
für die Beschäftigten der
BBB wurde eine Verfah-
rensanweisung zum
Umgang mit Zuwendun-
gen und Geschenken er-
stellt.

Die Stabsstelle „Revi-
sion und Compliance" ist
für die Überwachung der
bestehenden Regelun-
gen zuständig.

Die Mitzeichnung von
Vergabevermerken er-
folgt durch die Stabs-
stelle Revision laufend
im Rahmen der bekann-
ten Wertgrenzen.

Die Verfahrensanwei-
sung zum Umgang mit
Zuwendungen und Ge-
schenken wird allen Be-
schäftigten jährlich zur
Kenntnis gegeben.

Berliner Stadtreini-
gungsbetriebe (BSR)
AöR

Die BSR verfügte schon
vor dem Jahr 2001 über
eine Interne Revision,
welche sich mit dem
Thema Korruptionsbe-
kämpfung beschäftigte.

Korruptionsmöglichkei-
ten gibt es in allen Pro-
zessen, bei denen Mitar-
beiter über Vermögen
des Unternehmens ver-
fügen können.

Zur Prävention werden
nachfolgende Maßnah-
men ergriffen:
· Einrichtung eines an-

gemessenen IKS
· Schulung von Mitar-

beitern

Seit dem Jahr 2001 gab
es im Schnitt ca. 2 Fälle
pro Jahr im Regelfall auf
den RC Höfen und im
Vergabeprozess. Der
nachgewiesene Scha-
den ist hierbei marginal.
Es muss jedoch davon
ausgegangen werden,
dass es ein Dunkelfeld
gibt, welches nicht bezif-
fert werden kann.

Seit dem Jahre 2001
wurde bei den BSR ver-
stärkt Wert auf die Prä-
vention gelegt. Im Jahre
2009 wurde begonnen
ein CMS einzuführen. Im
Rahmen des CMS
· wurden Mitarbeiter in

korruptionssensiblen
Bereichen geschult

· eine Whistleblowing –
Hotline eingerichtet

· Korruptionsrisiken im
Risikomanagement er-
fasst und bewertet

Diese Frage kann für die
BSR nicht mit einer Zahl
beantwortet werden, da
es keine Organisations-
einheit gibt, welche sich
ausschließlich mit dem
Thema Korruption. Res-
sourcen die für die Kor-
ruptionsbekämpfung
herangezogen werden
befinden sich im We-
sentlichen in den Orga-
nisationseinheiten Revi-
sion/Compliance,

Hinsichtlich der Maß-
nahmen sei auf die Fra-
gen 2 und 4 verwiesen.
Bei den Schulungen
können 2 Arten unter-
schieden werden. Das
eine sind Schulungen,
die dazu dienen den vor-
gegeben Arbeitsablauf
einzuhalten. Diese
Schulungen werden
nach Bedarf durchge-
führt.

2. Konzept 3. Bereiche und
Schutzmechanismen

4. Fälle 5. Maßnahmen 6. Kontrollmechanis-
men

7. Präventionsmaßna-
men



· Benennung von An-
sprechpartner bei Auf-
fälligkeiten

· bei der Gestaltung von
Prozessen wird auf ein
funktionsfähiges IKS
geachtet.

Personal, Recht, Risiko-
management. Darüber
hinaus werden aber
auch Ressourcen der
Fachbereiche genutzt.
Des Weiteren gibt es ein
Budget um im Einzelfall
externe Unterstützung
einzuholen.

Das zweite sind Informa-
tionen/Schulungen von
Sonderthemen wie z. B.
Umgang mit Bewirtun-
gen, Einladungen und
Geschenken. Diese
Themen werden im Rah-
men der regelmäßigen
Unterweisungen behan-
delt.

Berliner Verkehrsbe-
triebe (BVG) AöR

Die BVG hat seit 2010
ein in der Konzernrichtli-
nie „Korruptionspräven-
tion und -bekämpfung“
niedergelegtes Konzept.
Auf dieser Grundlage ist
unter anderem der Leiter
der Konzernrevision als
interne Ansprechperson
für Korruptionspräven-
tion und -bekämpfung
benannt und eine ex-
terne Ombudsperson
beauftragt, Hinweise
entgegenzunehmen. Die
Inhalte der Konzernricht-
linie werden in Schu-
lungsmaßnahmen an die
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter vermittelt.

Das bestehende Kon-
zept wird bei Bedarf an-
gepasst.

Die Bereiche „Einkauf“
und „Bauplanung / Bau-
leitung“ wurden als be-
sonders korruptionsge-
fährdet identifiziert.

Schutzmechanismen:
· Meldewege für Hin-

weise auf Verstöße
· Analyse der Korrupti-

onsrisiken
· Transparenz und Do-

kumentation von Ent-
scheidungen

· Mehr-Augen-Prinzip
· Funktionstrennung
· Zeichnungsbefugnisse
· Berechtigungskon-

zepte
· Schulung der Mitarbei-

ter*innen
· Verfahrensbeschrei-

bung für Vergaben
· Regelungen zur An-

nahme und Gewäh-
rung von Belohnungen
und Geschenken

· Grds. Verbot von
Spenden, Sponsoring

· Anzeigepflicht bei Ne-
bentätigkeiten und bei
Interessenkonflikten

In der BVG wird sämtli-
chen – auch anonymen
– Hinweisen auf einen
Korruptionsverdacht
nachgegangen.

Seit 2001 gab es keinen
nachgewiesenen und
von den Ermittlungsbe-
hörden geahndeten Fall
von Korruption.

Die BVG hat 2010 erst-
mals explizit eine Kon-
zernrichtlinie zur Korrup-
tionsprävention und -be-
kämpfung als zentrales
Regelungswerk in Kraft
gesetzt, in der teilweise
auf bereits bestehende
Regelungen verwiesen
wurde bzw. wird.

Auf dieser Basis wird
seit 2011 eine regelmä-
ßige Risikoanalyse
durchgeführt.

Die Ansprechperson für
Korruptionsprävention
und -bekämpfung wird
anlassbezogen von Mit-
arbeitern der Konzernre-
vision unterstützt. Die
rechtliche Beurteilung
und der ggf. erforderli-
che Kontakt zu Ermitt-
lungsbehörden erfolgt
durch die Rechtsabtei-
lung.

In Umsetzung des Schu-
lungskonzepts werden
die Angehörigen der 1.
bis 3. Führungsebene
als Multiplikatoren und
die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter besonders
korruptionsgefährdeter
Bereiche über die Risi-
ken und Gegenmaßnah-
men informiert.

In diesem Zusammen-
hang werden jährlich
mehrere Schulungster-
mine angeboten und die
verpflichtende Teil-
nahme der dafür vorge-
sehenen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter
nachgehalten.

2. Konzept 3. Bereiche und
Schutzmechanismen

4. Fälle 5. Maßnahmen 6. Kontrollmechanis-
men

7. Präventionsmaßna-
men

Berliner Wasserbe-
triebe AöR

Ein erstes Konzept zur
Korruptionsbekämpfung
wurde bereits im Jahr
2007 erstellt und mit

Bei den BWB ist der Be-
reich Einkauf der beson-
ders korruptionsgefähr-
dete Bereich. Es gibt

In einem Korruptionsver-
dachtsfall laufen seit
2014 staatsanwaltliche

Ein Konzept zur Korrup-
tionsbekämpfung wurde
2007 erstellt und mit
Maßnahmen umgesetzt.

Es werden interne Au-
dits durchgeführt, in de-

Jährlich werden alle Be-
schäftigten der BWB
zum Verhaltenskodex
und zu den Regelungen



Maßnahmen umgesetzt.
Seit 2011 gibt es ein ein-
geführtes Compliance
Managementsystem,
das seitdem aufrecht ge-
halten wird. Das Thema
Korruptionsprävention
ist dabei ein zentrales
Thema.

Regelungen zur Korrup-
tionsprävention, die für
das ganze Unternehmen
gelten, diese werden
jährlich allen Beschäftig-
ten nachweislich unter-
wiesen. Im Bereich Ein-
kauf werden zusätzliche
Schulungen durchge-
führt.

Ermittlungen. Arbeits-
rechtliche Maßnahmen
sind entsprechend er-
griffen worden.

Es wurden Anweisungen
zur Korruptionspräven-
tion erstellt, die Einhal-
tung wird regelmäßig
überprüft. Die Anwei-
sung zum Umgang mit
Geschenken und Einla-
dungen bezieht sich auf
die Senatsrichtlinie.
Ein Verhaltenskodex
wurde implementiert und
wird jährlich unterwie-
sen.
Es gibt einen Bereich für
das Compliance Mana-
gementsystem.
Es werden Schulungen
durchgeführt.
Informationen und An-
sprechpartner sind im
Internet veröffentlicht.

nen das Thema Korrup-
tionsprävention auch ge-
prüft wird.
Es gibt einen eigenen
Fachbereich für das
Compliance Manage-
mentsystem.
Es ist ein Hinweisgeber-
system mit externer Om-
budsstelle eingerichtet,
an die sich interne und
externe Personen wen-
den können.
Ein interner Integritäts-
ausschuss zur Koordina-
tion aktueller Themen
tagt quartalsweise.

zur Korruptionspräven-
tion unterwiesen, dies
wird nachweislich doku-
mentiert.

Das Compliance Mana-
gementsystem ein-
schließlich der Korrupti-
onsprävention ist eine
Pflichtschulung für alle
Führungskräfte. Seit
2014 haben 232 Füh-
rungskräfte daran teilge-
nommen, für 86 weitere
Führungskräfte sind die
Schulungen geplant.
Jede neue Führungs-
kraft wird im Rahmen
des Onboardingprozes-
ses darin geschult.

Berlinovo Immobilien
GmbH

2010 Installation Compli-
ance Committee
2013 Implementierung
Vertrauensanwalt
2014 Bestellung Compli-
ance Officer
2016 Schaffung Stabs-
stelle Compliance / Risi-
komanagement mit
Compliance Officer

Diverse interne Rege-
lungen, insbesondere:
Richtlinie zur Korrupti-
onsbekämpfung 3.1 vom
06.2017 / Erstveröffentli-
chung 12.2012

Immobilienunternehmen:

Auftragsvergabe – Ein-
kaufsrichtlinie

Vermietung – Diverse
Regelungen und Ar-
beitsanweisungen

Verkauf – Bieterverfah-
ren, Sorgfaltspflichten
GWG

Allg. IKS: z. B. Vier-Au-
gen-Prinzip, Kompetenz-
abstufungen, Prozess-
management, Interne
Revision etc.

seit 2014:

keine
(lediglich 3 Beste-
chungsversuche je ca.
100 € im Rahmen der
Anmietung – Ablehnung
bereits direkt durch Mit-
arbeiter erfolgt)

Aufbau und Verbesse-
rung: Compliance, IKS

Aufbau Hinweisgeber-
system, Benennung ex-
terner Vertrauensanwalt

Schulungsmaßnahmen
und Infos an Belegschaft

regelmäßiger Jour fixe
der Compliance Beauf-
tragten der Berliner
Wohnungsbaugesell-
schaften und berlinovo

Treffen der Compliance-
Beauftragten aller Berli-
ner Landesbetriebe

Stabsstelle Compliance /
Risikomanagement

Stabsstelle Interne Revi-
sion (insgesamt ca. 1
MAK)

Antikorruptionsrichtlinie
an alle Mitarbeiter

Schulung von Führungs-
kräften als Multiplikator
und ethisches Vorbild
(künftig ca. alle 4 Jahre;
zuletzt 2019, 2018 und
2016)

Schulung von Mitarbei-
tern der gefährdeten Be-
reiche (ca. alle 3 Jahre,
zuletzt 2018)

Präsentationen zu kor-
rekten Verhaltenswei-
sen, Wertgrenzen von
Geschenken etc. fortlau-
fend

2. Konzept 3. Bereiche und
Schutzmechanismen

4. Fälle 5. Maßnahmen 6. Kontrollmechanis-
men

7. Präventionsmaßna-
men

Berlinwasser Holding
GmbH

keine eigenen Mitarbeiter, daher Fehlanzeige

degewo AG Das Thema Korruptions-
bekämpfung ist bei de-
gewo Bestandteil des

Die Möglichkeit zur Kor-
ruption besteht grund-
sätzlich in verschiede-

Im angefragten Zeitraum
wurden bei degewo
keine Fälle von Korrup-
tion nachgewiesen.

Es existiert ein Compli-
ance Management Sys-
tem, das weiterentwi-
ckelt wird. Neben einem

Als Kontrollmechanis-
men dienen das Risiko-
managementsystem,

Als Präventionsmaßnah-
men dienen die vorge-
nannten Verhaltensrege-



Compliance Manage-
ment Systems.
degewo verfügt seit
mehreren Jahren über
„Verhaltensregeln zur
Korruptionsprävention
und zur Vermeidung von
Interessenkonflikten“.
Das Compliance Ma-
nagement System um-
fasst alle Bereiche der
degewo AG und ihrer
Tochtergesellschaften.

nen Fachbereichen. Da-
her beziehen sich die
Schutzmechanismen
und die vorgenannten
Regelungen auf das ge-
samte Unternehmen.

Compliance-Beauftrag-
ten wurde eine externe
Vertrauensanwältin er-
nannt. Zum Erfahrungs-
austausch kommen die
Compliance-Beauftrag-
ten der Städtischen
Wohnungsunternehmen
zusammen. Zudem exis-
tiert auf der Ebene der
Compliance-Beauftrag-
ten aller Landesunter-
nehmen ein Erfahrungs-
austausch.

das Compliance Ma-
nagement System und
die Revision. Im Rah-
men des Compliance
Management Systems
wurde ein Qualitätssi-
cherungskomitee in
Form eines Leitungskrei-
ses Compliance instal-
liert, der unter anderem
die kontinuierliche und
risikoorientierte Kontrolle
aller relevanten Compli-
ance-Vorgänge sicher-
stellen soll.

lungen sowie die ge-
nannten organisatori-
schen Vorkehrungen.
Darüber hinaus dienen
als Präventionsmaßnah-
men insbesondere Mit-
arbeiterschulungen.
Diese werden zum einen
als Online-Schulung
durchgeführt. Zum ande-
ren finden Präsenzschu-
lungen und sonstige In-
formationsveranstaltun-
gen statt.

GESOBAU AG Bei der GESOBAU AG
existiert seit 2008 ein
Compliance-Manage-
ment-System (CMS), es
ist nach dem Rahmen-
konzept der Initiative
Corporate Governance
der deutschen Immobili-
enwirtschaft (ICG) und
nach dem Berliner Cor-
porate Governance Ko-
dex ausgerichtet. Die
GESOBAU AG hat sich
den Grundsätzen des
ICG-Wertemanage-
ments verpflichtet und
wurde zertifiziert.
Durch den Fachbereich
Revision und Compli-
ance erfolgt eine stän-
dige Evaluierung des
CMS. Hierbei werden in
einem wiederkehrenden
Prozess die

Überdurchschnittlich ho-
hes Korruptionsrisiko in
den vermietenden Berei-
chen.

Die GESOBAU AG hat
einen mehrstufigen
Wohnungsvergabepro-
zess. Damit erfolgen die
potentielle Interessen-
tenauswahl und die tat-
sächliche Wohnungsver-
gabe durch zwei unter-
schiedliche Abteilungen.
Der Ablauf des Vermie-
tungsprozesses verfügt
über klare Zuständigkei-
ten, eine nachvollzieh-
bare Dokumentation der
einzelnen Verfahrens-
schritte und das Mehr-
augenprinzip.

Zusätzlich werden im
Verhaltenskodex der

Keine Siehe erste Spalte
(Frage 2)

Die Stabsstelle „Revi-
sion & Compliance“ ist
mit 2 Personen besetzt.

Die GESOBAU AG hat
verschiedene Institutio-
nen und Instrumente zur
Korruptionsbekämpfung
installiert, die ein funktio-
nierendes Kontrollsys-
tem (u.a. Transparenz,
Vier-Augen, Funktions-
trennung) gewährleisten
sollen:
· Compliance-Handbuch
· Compliance-Komitee
· Unabhängige, externe

Ombudsperson
· Erfahrungsaustausch

mit Compliance-Exper-
ten

· Arbeitskreis der Com-
pliance-Verantwortli-
chen der städtischen

Alle 2 Jahre werden alle
Mitarbeiter*innen der
GESOBAU AG über
eine webbasierte Schu-
lung zum Thema Com-
pliance geschult.

Im Jahr 2017 wurde von
den sechs städtischen
Wohnungsunternehmen
in Zusammenarbeit mit
der Firma CompCor das
Simulationsspiel „Integ-
rity Now!“ erarbeitet und
auf wohnungswirtschaft-
liche Situationen zuge-
schnitten. Hier werden
unterschiedliche, praxis-
nahe Fallbeispiele unter
dem Aspekt betrachtet,
ob sie regelkonform sind
oder der Compliance
des Unternehmens wi-
dersprechen.

2. Konzept 3. Bereiche und
Schutzmechanismen

4. Fälle 5. Maßnahmen 6. Kontrollmechanis-
men

7. Präventionsmaßna-
men

Compliance-Risiken des
Unternehmens systema-
tisch erfasst, analysiert
und fortlaufend über-
wacht.

GESOBAU AG, dem
Compliance-Handbuch,
alle Compliance-rele-
vanten Festlegungen in
einem Regelwerk zu-
sammengefasst und
sind für alle Beschäftig-

Wohnungsunternehmen
in Berlin

Insbesondere der Lö-
sungsaustausch zwi-
schen den Teilnehmern
aus unterschiedlichen
Unternehmensbereichen
hilft, die Fälle zu lösen
und das Problembe-



ten zugänglich (Intra-
net). Das Compliance-
Handbuch wird regelmä-
ßig geprüft und ange-
passt.

wusstsein zu Compli-
ance-relevanten Ereig-
nissen zu vertiefen.

Seit 2019 ist die Schu-
lung Pflichtveranstaltung
für Mitarbeiter*innen.

Gewobag Wohnungs-
bau-AG Berlin

Die Unternehmen des
Gewobag-Konzerns tre-
ten jeder Form von Kor-
ruption, Betrug sowie al-
len sonstigen Erschei-
nungsformen der Wirt-
schaftskriminalität ent-
schieden entgegen.
Um Rechts- und Regel-
verstöße im Konzern
vermeiden, identifizieren
und sanktionieren zu
können, ist ein integrati-
ves Compliance-Ma-
nagement System
(CMS) installiert.
Speziell im Bereich Kor-
ruptionsprävention wur-
den seit 2010 zahlreiche
Maßnahmen implemen-
tiert.
Das CMS wird laufend
weiterentwickelt. Derzeit
ist eine Zertifizierung in
Vorbereitung.

Alle Bereiche im Gewo-
bag-Konzern haben klar
definierte Aufgaben,
Kompetenzen, Verant-
wortungen und Pro-
zesse. Diese sind zent-
ral im Organisations-
handbuch (OHB) doku-
mentiert.
Zu besonders korrupti-
onsanfälligen Bereichen,
wie Einkauf/Vergabe,
Umgang mit Geldanla-
gen/Finanzierung und
Wohnungsvergabe, wur-
den Geschäftsanweisun-
gen erlassen, die Kom-
petenzen und Prozesse
festlegen, um möglicher
Einflussnahme entge-
genzuwirken.

Fälle von strafbarer Kor-
ruption i.S.d. § 299 ff.
StGB wurden im ge-
nannten Zeitraum nicht
festgestellt. Eine Erfas-
sung erfolgt seit 2012.

Im genannten Zeitraum
wurde ein Fall von Be-
einflussungsversuch im
Rahmen der Wohnungs-
vergabe festgestellt und
entsprechend mit ar-
beitsrechtlichen Konse-
quenzen sanktioniert.
Ein finanzieller Schaden
ist für das Unternehmen
nicht entstanden.

-Hinweisgebersystem
mit Ombudsperson (ex-
tern, seit 2010), Chief
Risk & Compliance
Officer (intern, seit 2015)
-Compliance Ausschuss
(seit 2015)
-Konzernbetriebsverein-
barung Korruptionsprä-
vention (seit 2010)
-Integriertes Risiko- &
Compliance Manage-
mentsystem (seit 2015)
-E-Learning für alle Mit-
arbeiter (seit 2012)
- Schulungen für alle
Mitarbeiter (seit 2016)
-Reise-, Bewirtungs- und
Erstattungsverordnung
(seit 2005)
-Compliance-Erklärung
der Vorstände (seit
2015)
-Richtlinie Spenden- &
Sponsoring (in Arbeit)

Gewobag:
Interne Revision, Risiko-
& Compliance Manage-
ment, Compliance-Aus-
schuss, konzernweites
Organisationshandbuch
zur Stützung des inter-
nen Kontrollsystems
(IKS) sowie rechnungs-
legungsbezogenes IKS,
Arbeitskreis der Compli-
ance Beauftragten der
landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaften

Die im Vorfeld aufge-
führten Präventionsmaß-
nahmen gelten konzern-
weit. Die rollierende
Schulungsplanung er-
fasst alle Mitarbeiter und
Führungskräfte in regel-
mäßigem Turnus.

2. Konzept 3. Bereiche und
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Grün Berlin GmbH Die Grün Berlin GmbH
befolgt die Vorgaben
des Berliner Corporate
Governance Kodex. Die
Einhaltung wird durch
die Revision, die Auf-
sichtsorgane und eine
Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft überwacht.
Ferner sind entspre-
chende Hinweise gem.

Beantwortung durch Se-
nat

Für die Grün Berlin
GmbH liegen keine Er-
kenntnisse über Korrup-
tionsfälle vor.

Grundsätzlich sind Zu-
ständigkeiten sowie
Budget- und Wertgren-
zen festgelegt, in dem
Rahmen Mitarbeiter*in-
nen Vorgänge zeichnen
dürfen.
Es existiert ein Frei-
gabeprozess mit Unter-
schriftenregelung und
Vier-Augen-Prinzip.

Siehe Antwort zu 1. und
4.

Entsprechende Hin-
weise werden mit Auf-
nahme der Tätigkeit
gem. des § 3 Abs. 3 TV-
L Berlin den arbeitsver-
traglichen Vereinbarun-
gen beigefügt.
Überdies sind diese den
allgemeinen, gültigen
Arbeitsanweisungen für



des § 3 Abs. 3 TV-L Ber-
lin den arbeitsvertragli-
chen Vereinbarungen
beigefügt.
Vergabeverfahren wer-
den durch ein internes
Contractmanagement
und beauftragte Rechts-
beratungen begleitet.

Die Mittelbewirtschaf-
tung und -verwendung
unterliegt einem um-
fänglichen Controlling.
Überdies erfolgen Ver-
wendungsnachweisprü-
fungen durch die zustän-
dige Zuwendungsstelle.

alle Mitarbeiter*innen
angefügt.

HOWOGE Wohnungs-
baugesellschaft mbH

Die HOWOGE verfügt
seit November 2013
über ein zertifiziertes
Compliance-Manage-
mentsystems (CMS),
das Regelungen zur
Korruptionsbekämpfung
enthält.

- Vermietung
- Neubau
- Spenden, Kooperatio-
nen, Sponsoring

Statistische Erfassung
der Korruptionsversuche
durch Mietinteressenten
bei der HOWOGE seit
2016

2016: 3 Korruptionsver-
suche
2017: keine gemeldeten
Korruptionsversuche
2018: 9 Korruptionsver-
suche
2019: bisher 3 Korrupti-
onsversuche

Errichtung einer Stabs-
stelle Compliance- und
Wertemanagement, be-
setzt mit der Beauftrag-
ten und einer Referentin

- jährliche Schulungen
für alle Beschäftigten
- Compliance-Schulung
für alle neuen MA
- jährliche Risi-
koworkshops zur Risiko-
erfassung/-bewertung
- Compliance-Simulati-
ons für Führungskräfte
- Abfrage zu Geschen-
ken und Einladungen mit
Auswertungsgespräch
- jährliche Compliance-
Management-Erklärun-
gen der Führungskräfte
- Abfrage §6 VgV bei
Einstellungsbeginn & im
Zweijahres-Zyklus zu
potenziellen Interessen-
konflikten
- CMS-Erklärungen aller
neuen Mitarbeiter*innen

- (siehe vorherige
Spalte)

2018: 43 Präsenzschu-
lungen mit 575 TN

2019: 19 Schulungen
durchgeführt, weitere
Schulungen geplant

Seit 2019 Hinweis auf
grundsätzlich provisions-
freie Vermietung und die
Zurückweisung von Ge-
schenken auf
HOWOGE-Website

Geplant: Flyer in ver-
schiedenen Sprachen
zur Aufklärung von Miet-
interessenten, auch zum
Thema „Schwarzmakler“
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Investitionsbank Berlin
AöR

Die IBB verfügt über
eine sog. "Zentrale
Stelle" gemäß KWG.
Diese Funktion, die
grundsätzlich in Perso-
nalunion mit dem Geld-
wäschebeauftragten
wahrgenommen wird,
hat die Aufgabe, straf-
bare Handlungen, also
auch Korruption, zu Las-
ten und durch Beschäf-
tigte der IBB zu verhin-
dern.

In der Bereichen
Vergabe von Förderun-
gen und Einkauf.
Schutzmechanismen:
· eine Sensibilisierung

der Beschäftigten
· 4-Augen-Prinzip bei al-

len Förderungsverga-
ben sowie im Einkauf

· Vergabekriterien, inkl.
Arbeitsanweisungen
und Verhaltenskodex

· Schulungen
· Merkblätter

keine Seit 2011 wurden die
genannten Maßnahmen
durchgeführt. Die Priori-
tät wurde in den letzten
5 Jahren durch Hinzu-
nahme weiterer Perso-
nalkapazitäten nochmals
erhöht.

Den Bereich Korruption
verantwortet die Stab-
stelle Unternehmens-
Compliance.

· regelmäßige Schulun-
gen für alle Beschäf-
tigten

· Arbeitsanweisung zu
Geschenken und Ein-
ladungen



· externe Ombudsstelle

IT-Dienstleistungszent-
rum Berlin AöR

Das ITDZ Berlin hat
2004 damit begonnen
eine Innenrevision zu
implementieren und ein
eigenes Konzept zur
Korruptionsbekämpfung
erarbeitet. Dieses wird
laufend analysiert und
ggf. angepasst.

Antikorruptionsatlas, der
die Tätigkeiten darstellt
und nach Gefährdungs-
stufen bezüglich Antikor-
ruption bewertet.

Schutzmaßnahmen:
· Innenrevision mit dem

Antikorruptionsbeauf-
tragten

· Interne Kontrollsystem
· Hinweisschreiben be-

treffend die Annahme
von Belohnungen und
Geschenken

· Informationsveranstal-
tungen

kein Fall bekannt gewor-
den

Siehe Beantwortung der
Fragen 2.- 4.

Siehe Beantwortung der
Fragen 2.- 4.

Die Innenrevision ist mit
einem Mitarbeitenden
ausgestattet, er ist zu-
gleich Antikorruptionsbe-
auftragter und kann von
den Mitarbeitenden
zwecks Beratung in Ein-
zelfällen jederzeit kon-
taktiert werden.

Präventionsmaßnahmen
werden vom Antikorrup-
tionsbeauftragten des
ITDZ Berlin laufend
durchgeführt und durch
ein internes Informati-
onsportal im ITDZ Berlin
ergänzt. Schulungsmaß-
nahmen werden seit
2008 auf Anforderung
der Fachbereichsleiter
durchgeführt.

Messe Berlin GmbH Die Messe Berlin verfügt
seit 2010 über ein Kon-
zept zur Korruptionsbe-
kämpfung.
Das Konzept wurde als
ganzheitlichen Compli-
ance Management Sys-
tems am 01.11.2011 im-
plementiert und wird
seitdem kontinuierlich
weiterentwickelt.

Es sind keine wesentli-
chen Risiken aus der
Geschäftstätigkeit der
Messe Berlin ersichtlich,
die negative Auswirkun-
gen auf die Einstufung
einer Korruptionsanfäl-
ligkeit haben könnten.

Seit dem Jahr 2001 wur-
den keine Fälle von Kor-
ruption bei der Messe
Berlin GmbH oder Ihren
Tochtergesellschaften
festgestellt.

Neben der Einhaltung
gesetzlicher Bestimmun-
gen trägt die Messe Ber-
lin im Rahmen ihres
Compliance Manage-
ment Systems mit dem
Code of Conduct (Ver-
haltenskodex) und dem
Code of Conduct für Ge-
schäftspartner sowie
u.a. der Richtlinie zur
Korruptionsprävention
dazu bei, Mitarbeiter und

Das zentrale Element
des Internen Kontroll-
systems (IKS) ist das
Three-Lines-of-Defence-
Modell:
- Die erste Verteidi-
gungslinie bilden die Ri-
sikomanagement- und
Internen Kontrollsys-
teme der Konzernberei-
che, gesteuert durch das
Management.

Neben der Richtlinie zur
Korruptionsprävention
sind im Code of Conduct
(Verhaltenskodex) ne-
ben den formulierten
Verhaltensregeln auch
die Unternehmenswerte
der Messe Berlin und
das Verbot von Korrup-
tion und Bestechung
verankert. Der Code of
Conduct gilt für alle Be-
schäftigten.
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Geschäftspartner vor
strafbaren Handlungen
zu schützen.

Im Code of Conduct
(Verhaltenskodex) sind
neben den formulierten
Verhaltensregeln auch
die Unternehmenswerte
sowie das Verbot von
Korruption und Beste-
chung verankert. Der
Code of Conduct gilt für
alle Beschäftigten.

- Die zweite Verteidi-
gungslinie bilden das
Controlling, Compliance,
Sicherheitsmanagement
sowie Konzern-Risiko-
management.
- Die dritte Ebene bildet
die Konzernrevision.

Die Messe Berlin hat
eine/n interne/n Compli-
ance-Beauftragte/n, ein
Hinweisgebersystem

Sämtliche Beschäftigte
(ca. 950) erhalten regel-
mäßig eine Compliance-
Schulung.
2019 wurde die Compli-
ance-Führungskräfte-
schulung aktualisiert.

Ab 2020 sollen zudem
neben den Präsenz-
auch webbasierte Com-
pliance-Schulungen für
sämtliche Mitarbeiter der



und eine externe Om-
budsperson.

Unternehmensgruppe
angeboten werden.

STADT UND LAND
Wohnbauten-GmbH

Die STADT UND LAND
hatte 2009 begonnen,
ein Compliance-Mana-
gementsystem zu imple-
mentieren, in dem die
Korruptionsbekämpfung
integriert ist.

Das CMS wurde in den
Jahren 2016 und 2017
nach den ICG-Grundsät-
zen (Institut für Corpo-
rate Governance in der
deutschen Immobilien-
wirtschaft) geprüft und
das erteilte Zertifikat ist
bis Ende 2020 gültig.

2012 wurden mit den
Führungskräften Risiko-
Workshops durchgeführt
und gemeinsam Rege-
lungen für die Korrupti-
onsprävention erarbei-
tet.

In den Richtlinien zur
Korruptionsprävention
ist die Entgegennahme
von Bargeld generell
verboten, und es gibt
Regelungen zur An-
nahme von geringwerti-
gen Sachzuwenden so-
wie von Einladungen
Dritter.

Die Annahme von Sach-
zuwendungen wird aus-
geschlossen.

Es gibt die Richtlinien
zum Umgang mit Inte-
ressenkonflikten.

Bei der STADT UND
LAND wurde im ange-
fragten Zeitraum kein
Fall im eigentlichen Sinn
von Korruption bekannt.

· Bestellung eines inter-
nen und eines exter-
nen Compliance-Be-
auftragten

· Richtlinien zur Korrup-
tionsprävention

· Verhaltenskodex
· Schulungen für Füh-

rungskräfte und Mitar-
beiter/innen

· regelmäßige Kommu-
nikation zu Compli-
ance-relevanten The-
men im Unternehmen

· Erfahrungsaustausch
der Compliance-Be-
auftragten der landes-
eigenen Wohnungsun-
ternehmen

· Informationsveranstal-
tung aller Compliance-
Beauftragten der lan-
deseigenen Unterneh-
men

Neben dem operativen
Management und inter-
nen Kontrollen, gibt es
ein Risikomanagement,
in dem auch Compli-
ance-relevante Themen
wie die Korruptionsprä-
vention berücksichtigt
sind. Die risikoorientier-
ten Prüfungen durch die
Interne Revision stellen
einen weitere Kontrolle-
bene dar.

Die Compliance-Beauf-
tragten sind nicht nur
Ansprechpartner bei al-
len Fragen und Hinwei-
sen von Mitarbeiter/in-
nen und Dritten, sondern
führen bei Verdachtsfäl-
len auch interne Ermitt-
lungen durch.
Gleichzeitig werden
auch Mitarbeiterschulun-
gen durchgeführt.

Schulungen und Work-
shops sowie Online-
schulungen (e-Learning)
für alle Mitarbeiter

Neue Mitarbeiter/innen
absolvieren zeitnah
nach Arbeitsaufnahme
die online-Schulung
„Compliance“.
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Vivantes - Netzwerk für
Gesundheit GmbH

Vivantes verfügt seit
2012 über ein Konzept
zur Korruptionspräven-
tion, hat ein Compli-
ance-Management-Sys-
tem nach den Anforde-
rungen des IDW PS 980
implementiert und entwi-
ckelt dieses fortlaufend
weiter.

Vivantes misst den Be-
reichen, die mit Beschaf-
fungen betraut sind, be-
sondere Korruptionsrisi-
ken bei. Neben Schulun-
gen zur Sensibilisierung,
ist eine zentrale Verga-
bestelle implementiert,
die teilweise Kontrollen
vornimmt. Darüber hin-
aus sind die Beschaf-
fungsprozesse turnus-
mäßig von der internen
Revision zu prüfen.

Mit der Schaffung einer
internen Compliance-Or-
ganisation werden die
eingehenden Hinweise
untersucht und mindes-
tens jährlich im Umfang
je nach Risikobewertung
an das Aufsichtsorgan
berichtet. Ein Korrupti-
onsfall von wesentlicher
Bedeutung war 2014
das Vergehen eines da-
maligen Konzernge-
schäftsführers.

Vivantes hat erstmals
2012 u.a. werteorien-
tierte Führungs- und Un-
ternehmensgrundsätze
sowie einen Verhaltens-
kodex erlassen.
Vivantes präzisiert und
stärkt ein angemesse-
nes Internes Kontrollsys-
tem in risikobehafteten
Prozessen.
Seit 2016 hat Vivantes
mit dem neu geschaffe-
nen Ressort Corporate
Governance eine unab-

Die Erkennung von
möglichen Korruptions-
tatbeständen ist Auf-
gabe aller Führungs-
kräfte, die dafür Schu-
lungen erhalten. Die in-
ternen Unternehmens-
richtlinien, die Einrich-
tung des Ressorts Cor-
porate Governance, in
der die Compliance-Be-
auftragte, ein Compli-
ance-Komitee sowie
eine interne Revision zu-
sammengefasst sind so-

Turnusmäßig werden
die Mitarbeiter über alle
Berufsgruppen hinsichtl.
der Richtlinie zur Kor-
ruptionsprävention sen-
sibilisiert.
Die Interne Revision
prüft risikoorientiert u.a.
die Anwendung der in-
ternen Regelungen zur
Korruptionsprävention,
die Ergebnisse werden
mit den Verantwortlichen
fortlaufend besprochen.



hängige Stelle zur Bün-
delung der Instrumente
eines angemessenen
CMS geschaffen (vgl.
Ausführungen Spalte 5).

wie eine externe Om-
budsperson haben das
Ziel, Korruptionstatbe-
stände zu verhindern.

WBM Wohnungsbau-
gesellschaft Berlin-
Mitte mbH

Die WBM verfügt seit
1990 über ein Internes
Kontrollsystem sowie
eine interne Revision
und seit 2014 über ein
durch das Institut für
Corporate Governance
der deutschen Immobili-
enwirtschaft e.V. (ICG)
geprüftes und zertifizier-
tes Compliance- und
Wertemanagementsys-
tem. Korruptionsbe-
kämpfung ist Teil dieses
Compliance- und Wer-
temanagementsystems.

In einer Compliance-Ri-
siko-Matrix werden mög-
liche Compliance-Risi-
ken erfasst, ihre potenti-
ellen Auswirkungen und
Eintrittswahrscheinlich-
keiten betrachtet sowie
Regelungen und Vorge-
hensweisen zur Gegen-
steuerung getroffen. Die
Compliance-Risiko-Mat-
rix ist Bestandteil des
Compliance- und Wer-
temanagementsystems
der WBM.

keine Aufbau eines geprüften
und zertifizierten Com-
pliance- und Wertema-
nagementsystems u. a.
inkl. Berufung eines
Compliance Managers,
Berufung eines Compli-
ance Committee, Ver-
haltenskodizes für Mitar-
beiter*innen und Ge-
schäftsführung, Compli-
ance-Risiko-Matrix, Lie-
feranten-Compliance
und Integritätsvereinba-
rung, regelmäßige Com-
pliance Schulungen für
alle Mitarbeiter*innen

- Geprüftes und zertifi-
ziertes Compliance-
und Wertemanage-
mentsystem

- Interne Revision und
Compliance-Managerin
in Personalunion

- Compliance Committee
- Rechtsanwalt als exter-
ner Ombudsmann

- Prüfung des Compli-
ance- und Wertema-
nagementsystems
durch den ICG

- Überprüfung und Up-
date der Compliance-
Risiko-Matrix

- Compliance-Schu-
lungsplan für sämtli-
che Mitarbeiter*innen

- Austausch der Com-
pliance-Verantwortli-
chen der städtischen
Wohnungsbaugesell-
schaften

- Sitzungen Compliance
Committee


